
49n6. tlberprlifuug und DurclIfiIbnmg des AbsehJIeIIen. 
den DoIuuueiif5 der zwiIIften Sonderfagung der 
GeneraJ:versamm 

A 

lNFoRMA110NSPROORAMM DER VilRmNTBNNATIONEN 
1lBBR ABR1lSTIlNG 

Die Generalversammlung. 

U1I1er Hinweis auf ihren 1982 auf ihrer zwölften Sonderta· 
gnng. der zweiten Sonder!agung über AbrIIstung. gefaßten 
Beschluß. mit dem die Weltnbrilstnngskame eingeleitet 
wurde"". 

eingedenk ihrer verschiedenen Resolutionen zu dem 
Thema, namentlich Resolution 47/53 D vom 9. Dezember 
1992, in der sie unter anderem beschloß, daß die WeltahrQ· 
strmgskampagne von nun an die Bezeichnung "lnformations
programm der Vereinten Nationen über Abrflstung" und der 
Freiwillige Treuhandfonds flIr die Weltnbrflstungskampagne 
die Bezeichnllng "Freiwilliger 'lreuhandfonds für das lnfm:ma
tionsprogramm der Vereinten Nationen über AbrfIstung" 
fIIhren wird, . 

nach Prfl/ung der Berichte des Generalsekretärs vom 
9. September 1994 über das lnformationsprogrnmm der 
Vereinten Nationen über Abrflstung'" und vom 2. September 
1994 über den Beirat für AbriIstungsfrng'". soweit dieser die 
Durchfllhrung des 1nformationsprogramms über Abrflstung 
betrifft, sowie der Schlußakte der am 28. Oktober 1994 
nhgebnItenen Zwölften BeitrngsankOndigungskonferenz der 
Vereinten Nationen für das Programm"'. 

mit Dank KenntnIs nehmend von den bisherigen Beitrllgen 
der Mitgliedstaate'! zu dem Programm, 

1. begr4J!t den Bericht des Generalsekretllrs vom 
9. September 1994 über das lnformationsprogramm der 
Vereinten Nationen über Abrflstung"'; 

2. spricht dem GeneraIsekretli ihre Anerkennung aus für 
seine Bemühungen, die ihm zur Verfügung stehenden Mittel 
wirksam einzusetzen, um lnformationen llber Rüstungs
begrenzung und AhrlIstung bei den Jnhnbern von Wahllimtern, 
den Medien, nk-JrtstaatUchen Organisationen, in plldngogiscben 
Kreisen und bei ForschllllgSinstituten möglichst weit zu 
~wbteiten und ein aktives Seminar- und Konferenzprogramm 
clurcbzufllhren; 

3. nimmt mit Dank Kenntnis von den Beitrllgen der 
1nformaIionszentten der Vereinten Nationen und der Regional
zentren flIr AbrfIstung zu den Aktivitäten des Programms; 

4. empfiehlt, daß das Programm seine Anstrengungen 
weiter darauf konzentrieren sollte, 

a) auf sach\iche, ausgewogene und objektive Weise über 
multilaterale Maßnahmen, insbesondere auch seitens der 
Vereinten Nationen und der Abrflstungskonferenz, auf dem 
Gebiet der Rüstungsbegrenzung und Abrilstung zu informieren 
und ßnfnJ!clllren sowie in der Öffentlichkeit Verständnis für 

.. SfI!J!e (JjJ/dtIJ l/4amIa '!fths GmumJlAB8embIy. Twelflh spedal &...Ion, 
P/tmarJMeetinga,I.SflzmIs,ZIffom 110""" 111. 

SI AJ49fö11. 
51 AJ49ßf1J. 
" AICONP.1741L.2. 

8!1 

die WIChtigkeit solcher Maßnahmen zu wecken und um 
Unte.stützWlg dafür zu werben; 

b) den ungehinderten Zugeng zu informationen und den 
Gedanlren8mt!ansch zwischen dem öffentlichen Sektor und 
lIffentIicben lnteI -engruppen und Organisationen zu erleich
tetn und als unahhllngige Quelle ausgewogener und sachlicher 
lnformationen zu dienen, die einem ganzen Spektrum von 
Auffassungen Rechnung trIIgt, um eine sachlich fundierte 
Auseinandersetzg mit Fragen der Rüstungsbegrenzung, der 
AhrlIstung und der Sicherheit zu fördern; 

c) Th>ffen zur Erleichterung des Meinungs- und lnforma
tionsanstauschs zwischen dem staatlichen und dem ulcht
staat1ichen Sektor und zwisehen Regierungssachverstilndigen 
und anderen Experten zu veranstnIten, um die Suche nach 
Bereichen der Obereinstimmung zu erleichtern; 

5. bittet alle Mitglied ..... ten• BeitdIge zum Freiwilligen 
Treuhandfonds für das lnformationsprogramm der Vweinten 
Nationen über Abrflstung zu lelsten; 

6. spricht dem GeneraIsekretli ihre Anerkennung aus flIr 
seine Unterstützung der Bemühungen, die UnivwsiWen, 
andere akademische Institutionen und in! Erziehungsbereich 
tätige nichtstaatliche Organisationen untetneltmen, um welt
weit mehr Abrflstungserziehung anzubieten, und bittet ihn, 
Bildnngsinstitutionen und nichtstaatliche Organisationen, die 
solche Bemühungen untetnehmen, auch weiterhin zu unter
stützen und mit iItnen zusammenzuarbeiten, ohne daß dabei 
Kosten flIr den ordentlichen Hanshalt der Vereinten Nationen 
entstehen; 

7. beschließt. daß auf ihrer fünfzigsten 'Thgung eine 
dreizehnte BeitrngsankOndigungskonferenz der Vereinten 
Nationen für das lnformationsprogramm der Vereinten 
Nationen über AhrlIstung stattfinden soll, und gibt der Hoff
nung AIISdruck, daß bei dieser Gelegenheit alle diejenigen 
MitglieAstaaten• die noch keine freiwilligen BeitdIge angekün
digt haben, dies eingedenk der Ziele der Dritten AbrfIstungs
dekade'" und der Notwendigkeit, ihren Erfolg zu gewähr
leisten, nunmehr tun werden; 

8. ersucht den GeneraIsekretli. der Generalversammlung 
auf ihrer einundi'üufligs 'Thgung einen Bericht vorzulegen, 
aus dem hervorgeht, wie das Systetn der Vereinten Nationen 
in den beiden vorangegnngenen Jahren die AktiviIlIten des Pr0-
gramms dnrchgefflhrt hat und welche es fIIr die kommenden 
zwei Jahre vorgesehen hat; 

9. beschließt 0lf!Ierdem, den Punkt "Informations
programm der Vereinten Nationen über AbrfIstungo in die 
vor1lufige 'Illgesonlnung ihrer einundfDnfzigsten 'IlIgung 
aufzunehmen. 

B 

90. Plenarsltvmg 
15. Dewnber 1994 

PRooRAMM DER VilRmNTBN NATIONEN FIlR STIPENDIEN. 
AUSBILDUNG UND BBRATBNDB DIENSTE AUF DEM GBImIT 
DER ABR1lSTIlNG 

Die Generalversammlung • 

naCh Belumdlung des Berichts des GeneraIsekretl! über 
das Programm der Vereinten Nationen für Stipendien, Aus-



bildung und Beratende Dienste auf dem Gebiet der durchzut1lhren und der Genemlversammlung auf ihrer einund-
AbrOstung''', fi1nfzigsten 'Thgung darUber Bericht zu etSfatten; 

unter Hinweis auf ihren Beschluß in Ziffer lOS des Schluß
dokumenm der zehnten Sondertagung der GeneralVetll8llllll
lung", der ersten Sondertagung über AbrOstung, ein Stipen
dienprogramm fIIr AbrOstung einzurichten. sowie auf ihre 
Beschlüsse in Anlage IV des Abschließenden Dokumenm der 
zwölften Sondertagung der Genemlversammlung, der zweiten 
Sondettagung über AbrOstung61, mit denen sie unter anderetn 
bescbloß, das Programm fortzusetzen, 

mit Genugtuung feststellend, daß im Rahmen des Pr0-
gramms bereim eine betriichtliche Anzahl von Staatsbeamten 
aus den im System der Vereinten Nationen vetlXetenen ge0-
graphischen Regionen ausgebildet worden ist, von denen die 
meisten inzwischen in ihrem Land oder bei ihrer Regierung in 
verantwortlicher Position fIIr Abrüstungsfragen zlIstlindig sind, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/100 G vom 
13. Dezember 1982, 38n3 C vom 15. Dezember 1983, 
39/63 B vom 12. Dezember 1984, 40/151 H vom 16. De
zember 1985,41/60 H vom 3. Dezember 1986, 42/39 I vom 
30. November 1987, 43/76 F vom 7. Dezember 1988, 

.441117 E vom 15. Dezember 1989,45/59 A vom 4. DezemMt 
1990,46/37 E vom 6. Dezember 1991,47/53 A vom 9. De
zember 1992 und 48n6 C vom 16. Dezember 1993, 

sowie mit Genugtuung feststeUend, daß das Programm, so 
wie es konzipiert worden ist, es einer größeren Anzahl von 
Staatsbeamten, insbesondere aus den Entwicklungsllindern, 
ermöglicht hat, mehr Fachkompetenz auf dem Gebiet der 
AbrOstung zu erwerben, 

die Auffassung vertretend, daß die Formen der Unterstüt
zung, die den Mitgliedstaaten, insbesondere den Entwicklungs
ländern, im Rahmen des Programms zur Verff1gung stehen, 
ihre Beamten besser in die Lage versetzen werden, den 
laufenden bilateralen und multilateralen Beratungen und 
Verhandlungen über Abrüstung zu folgen, 

1. bekrilfttgt ihre Beschlüsse, die in Anlage IV des 
Abschließenden Dokumenm der zwölften Sondertagung der 
Genemlversammlung und in dem mit Resolution 33nl E vom 
14. Dezember 1978 gebilligten Bericht des Generalsekretlirs" 
enthalten sind; 

2. dankt den Regierungen Denmcblands, Finnlands, 
Frankreichs, Japans und Schwedens dsfIIr, daß sie im Jahr 
1994 Stipendiaten zum Stndium ausgewllblter AbrOstungs
aktivitäten eingeIaden und so zur Verwirklichung der Gesamt
ziele des Programms beigetragen haben; 

3. steZIl mit Genugtuung fest, daß der Sekretariats-Be
reich AbrOstungsftagen im Rahmen des Programms regionale 
AbrOstungs-Workshops fIIr Afrika, Asien und den Pazifik 
sowie Lateinamerika und die Karibik veranstaltet; 

4. spricht dem Generalsekretlir ihre Anerkennung fIIr die 
Sorgfalt aus, mit der das Programm weiter dorchgefllhrt wird; 

5. ersucht den Generalsekretär, das in Genf angesiedelte 
Programm im Rahmen der vorhandenen Ressourcen weiter 

" N49/S04. 
" Slebo QIJidß/ Records ojthe GenmtI_/y, 7WeUlh SpecIalllesslon, 

J\nnQes, TagesonInungspun9 bis 13, Dokument NS-I2132. 
.. A133I.lOS. 

6. beschließt, einen Punkt mit dem 1ite1 "Stipendien, 
Ausbildung und Beratende Dienste der Veteinten Nationen auf 
dem Gebiet der AbrOstung" in die vorlliufige Thgesordnung 
ihrer fi1nfzigsten 'Thgung aufzunehmen. 

c 

90. P1enars/tvmg 
15. Dez.ember 1994 

RBoIONALB VBKI'RAUBNBILDBNDI! MAssNAHMI!N 

Die Generalvel'Sll1ll11llung, 

unter Hinweis auf die Ziele und Gnmdslltze der Vereinten 
Nationen und ihre HauptverantworlImg fIIr die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im Einklang 
mit ihrer Charta, 

eingedenk der auf ihrer zehnten Sondertagung, det ersten 
Sondertagung über AbrOstung, verabschiedeten Leitlinien fIIr 
die allgemeine und vo11stlindige AbrOstung, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43n8 H und 
43/85 vom 7. Dezember 1988,44121 vom 15. November 1989, 
45/58 M vom 4. Dezember 1990,46/37 B vom 6. Dezember 
1991, 47/53 F vom 15. Dezember 1992 und 48n6 A vom 
16. Dezember 1993, 

In Anbetracht dessen, daß vertrauenbildende Maßnahmen, 
die auf Initiative und unter Mitwirkung aller betroffenen 
Staaten und unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale 
der jeweiligen Region ergriffen werden, insofern wichtig und 
wirksam sind, als sie in Obereinatimmung mit den Grundsät
zen der Charta zur regionalen AbrOstung und zur interna
tionalen Sicherheit beitragen köunen, 

davon Uberzeugt, daß die dorch die Abrüstung, insbesonde
re auch die regionale Abrüstung, freigesetzten Ressourcen fIIr 
die WirmchaftIiche und soziale Entwicklung und fIIr den 
Schutz der Umwelt zum Nutzen al1er Völker, insbesondere der 
Völker der Entwicklungslllnder, verwendet werden können, 

eingedenk dessen, daß der Generalsekretlir am 28. Mai 
1992 den Ständigen beratenden Ausschuß fIIr Sicherhei1B
fragen in Zentralafrika eingesetzt hat, dessen Aufgabe darin 
besteht, die Rüstungsbegrenzung, die Abrüstung, die NJchtver.. 
breilImg und die Entwicklung in dieser Suhregion zu fIIrdern, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneralsekretlI 
über regionale vertrauenbildende Maßnahmen", der sich 
hauptsäcblich mit den im April und September 1994 in 
Yaound6 abgehaltenen 'Thgungen des Stlindigen beratenden 
Ausschusses fIIr Sicherheitsfragen in Zentralsfrika befaßt; 

2. be/a'iqtigt ihre Unterstiltvmg fIIr die Bemühungen zur 
Förderung von vertraueDbjldenden Maßnahmen auf regionaler 
und subregionaler Ebene mit dem Ziel, regionale Spannungen 
abzubauen undAbrilstungs- und N'tchtverbreitungsmaßnabmll!! 
und die friedliche Beilegung von Streitigkeiten in Zentralafrika 
voranzubringen; 

3. bekrilfttgt fII4I1erdem ihre UnterstfJtzung fIIr das 
Arbeitsprogramm des Ständigen beratenden Ausschusses, das 

.. N491S46. 



auf der im 1uli 1992 in Yaound6 abgehaltenen Organiaations- und 43n6 G vom 7. Dezember 1988 Ober das Regionalzen-
tagung des Ausschusses verabschiedet worden ist; trum der Vereinten Nationen fIIr Frieden und AbrIIstung in 

4. nimmt Kenntnis von der Bereitschaft der Mltgliedstaa- Asien sowie 44/117 F vom 15. Dezember 1989. 45/59 E vom 
ten der Wtrtscbaftsgemeinschaft der zentralafrikanischen 4. Dezember 1990 und 46/37 F vom 9. Dezember 1991 über 
S~ die Streit,kräfte. die mi~tllrische AusrOstung ond die das Regionalzentrum der Vereinten Nationen fIIr Frieden und 
Militlirhaushalte 1ß der Snbregion zu reduzieren und auch AbrIIstung in Afrika, das Regionalzentrum der Vereinten 
weiterhin die zu diesem Thema dun:h ..... ' ..... - Studien zu Nationen fIIr Frieden und AbrIIstung in AsIen und das Regio
prüfen. mit dem Ziel. in dieser ~hlV';,mbarungen nalzentrum der Vereinten Nationen fIIr Frieden, AbrIIstun und 
herbeizufUhren; Entwicklung in T ateinamerika und in der Karibik. g 

5. begrl4fJt mit GenugtUUng die Paraphierung des 
Nichtangriffspaktes zwischen den Mltg\iedstaaten der Wut>
schaftsgemeinschaft der zentralafrikanischen Staaten. der 
geeignet ist, ZDI Verhütung von Konflikten und ZDI Ver
trauensbildung in der Snbregion beizutragen. und legt diesen 
Staaten nahe, den Pakt so bald wie mOglich zu unterzeichnen; 

6. begrl4fJt ~ mit GenugtUUng den Beschluß der 
Mitgljer!staateTI der W11'Ischaftsgeme der zentraIa1iika
nischen Staaten. sich an den Friedenssicherungseinsä1zen der 
Vereinten Nationen und der Organiaation der afrikanischen 
Einheit zu beteiligen und zu diesem Zweck im Rahmen ihTer 
jeweiligen Streitkräfte eine Einheit zu schaffen, die auf 
Friedenssicherungseinslltze speziaIisiert ist; 

7. ersucht die Mltg\iedstaaten und die oichtstaatlichen 
Organiaationen. in den MitgliedsIlIndern des Stiindigen 
herntenden Ausschusses die Ausbildung und Bereitstellung 
von Einheiten zu erleichtern und zu fIIrdern. die auf Friedens
sicherungaeinsiltze spezialisiert sind; 

8. ersucht den Generalsekretllr. die zenttalafrikanischen 
Stauten bei der Durohfllhrung des AIbeitsProgramms des 
Stllndigen herntenden Ausschusses auch kflnftig zu unter
stIItzen; 

9. ersucht den GeneralsekretIIr QljjIerdem, der General
versammlung auf ihTer fünfzigsten Tagung einen Bericht über 
die DurohflIhrung dieser Resolution vorzulegen; 

10. beschließt. den Punkt "Regionale verttauenbildende 
MaRnahmen" in die vorlliufige 'lltgesordnung ihTer fünfzigaten 
Tagung aufzunehmen. 

D 

90. PlenIlrsItvmg 
15. Dezember 1994 

REmONALZENTRUM DER VIiRIlINTBN N.mONEN FOR FRnmBN 
UND ABROSTUNG IN AFRIKA, REmoNALZENTRUM DER 
VIiRIlINTBN N.mONEN FOR FRnmBN UND ABROSTUNG IN 
AsmN UND IM PAZIFIK UND REmONALZENTRUM DER 
V'l!RmNTEN N.mONEN FOR FRnmBN. ABROSTUNG UND 
ENTwICKLUNG IN LATmNAMBRIKA UND IN DER KARmIK 

DIe Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihTe Resolutionen 40/151 G vom 
16. Dezember 1985.41/60 D vom 3. Dezember 1986.42/391 
vom 30. November 1987 und 43n6 D vom 7. Dezember 1988 
Ober das Regionalzentrum der Vereinten Nationen fIIr Frieden 
und Abrüstung in Afrika, 41/60 1 vom 3. Dezember 1986. 
42/39 K vom 30. November 1987 und 43n6 H vom 
7. Dezember 1988 über das Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen fIIr Frieden, AbrIIstung und Entwicklung in Latein
amerikn und in der Karibik, 42/39 D vom 30. November 1987 

In Bekr4ftlgung ihTer Resclutionen 46136 F vom 6. Dezem
ber 1991 und 47/52 G vom 9. Dezember 1992 überregionale 
Abrllstung einschließlich vertrauenbildender MaRnahmen, 

sowie unter Hinweis auf ihTe Resolution 4Bn6 E vom 
16. Dezember 1993 über die Reginnalzentren. 

eingedenk der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 1 der 
Charta der Vereinten Nationen, wonach eine der Aufgaben der 
Genera1versammlung darin besteht, sich mit den allgemeinen 
Gmndslitzen der Zusammenarbeit ZDI Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit, einschließlich der 
Grundsätze fIIr die AbrIJstung und die ROstungsbegrenzung, ZU 
befassen, 

eingedenk dessen, daß das verllnderte intemationaIe Umfeld 
neue Gelegenheiten fIIr die Fortsetzung der Abrilstung 
geschaffen sowie neue Herausforderungen mit sich gebracht 
hat, 

Ke1l1ltnls nehnumd von dem Bericht des Generalsekretllrs 
Ober die Tlitigkeit der Regionalzentren"'. 

davon lJberzeugt. daß die von den Mitgliedstaaten der 
einzeluen Regionen vereinbarten Initiativen und Aktivitliten 
ZDI Förderung des gegenseitigen Vertrauens und der gegenaei
tigen Sicherheit sowie die Durohfllhrung und Koordioierung 
regionaler Aktivltllten im RahJnen des Informationsprogrnmms 
der Vereinten Nationen über Abrllstung die Ausarbeitung 
wirksamer Maßnahmen auf dem Gebiet der VertraueasbiIdu. 
der Rilstungsbegrenzung und der Abrllstung in diesen Regio
nen unteratlltzen und erleichtern würden. 

mit Genugtuung über die von den Regionalzentren dun:h
geführten Tlitigkeitsprogramme, die wesentlich ZDI Ver
atIIndigung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten der 
einzeluen Regionen beigetragen und somit die Funktion 
gesIlIrkt haben, die jedes Regiona1nmtrum auf dem Gebiet des 
Friedeas, der AbrIJstung und der Entwicklung wahrzunehmen 
hat, 

In Anerkennung der Notwendigkeit, den Regionalzentren 
finanzielle Lebensfilhigkeit und Stabilität zu verleihen, um 
ihnen die wirksame Planung und DurohflIhrung ihTer jeweili
gen Tlitigkeitsprograrnme zu erleichtern, 

mit dem Ausdruck Ihres Dankes an die Mitgliedstaaten 
sowie an die internationalen staatlichen und oichtstaat\ichen 
Organisationen und Stiftungen, die BeltriIge zu den Treu
handfonda der drei Regionalzentren ge1eiatet haben, 

1. wUrdigt die von den Regionalzentren ZDI Zeit dun:h
gefilhrten Aktivitäten mit dem Ziel, dringende AbrOatunga
und Sicherheitsfragen Qnf?1lzeigen und fIIr ein besseres 

.. A/49ß89. 



VeIStlIndnis dieser Fragen zu sorgen sowie im Einklang mit 
ihrem Mandat nach den besten Lösungen unter den in der 
jeweiligen Region hemchenden konkreten Gegebenheiten zu 
suchen; 

2. ennut/gt die Regionalzentren, ihre Bemühungen um 
die Filrderung der Zusammenarbeit mit subregionalen und 
mgionalen Organisationen sowie zwischen den Staaten in ibrer 
. jeweiligen Region weiter zu verstllrken, um die Ausarbeitung 
wirksamer Vertranensbildunga-, ROatungsbegrenzungs- und 
AbrlIstnngsmaßnahmen zu erleichtern, mit dem Ziel, den 
Frieden und die Sicherheit zu festigen; 

3. ennut/gt tJIf!Jerdem dazu, die Möglichkeiten der 
Regionalzentren zur Aufrechterhaltong des vermabrten 
Interesses und der Im.puIse fIIr eine Neube1ebung der Vereinten 
Nationen weiter zu nutzen, um den Hemusfordenmgen einer 
nenen Phase der internationalen Beziehungen zu begegnen und 
die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen in 
bezog auf den Frieden, die Abri1stung und die Entwicklung zu 
verwirklichen, unter Berücksichtigung der von der AbrO
stongakummissjon auf ibrer Arbeitstagung 1993 verabschiede
ten Leitlinien und Empfehlungen fIIr regionale AbrOstungs
ansIItze im Kontext der weltweiten Sicherbeif'; 

4. appelltert erneut an die Mitgliedstaaten sowie an die 
internationalen staatlichen und nicbtstaat!ichen Organisationen 
und Stiftungen, freiwi1lige Beitrilge zu leisten, damit die 
Tiitigkeitsprog der Regionalzentren und ihre wirksame 
Durchfilbrung noch verstllrkt werden; 

5. e1'8llCht den GeneraIsekretllr, den Regionalzentren 
auch weiterhin jede erforderliche Unterstützung bei der 
Durchfilbrung ihrer Tätigkeitsprogramme zu gewähren; 

6. e1'8llCht den Generalsekretär aqfIerdem, sicherzustel
len, daß die Direktoren der Regionalzentren vor Ort residieren, 
damit die Tätigkeit der Zentren neubelebt wird; 

7. ersucht den Generalsekretllr ferner, der Generalver
sammhmg auf ibrer flInfzigsten 'Ihgung Ober die Durchfllbrung 
der Resolution 46/37 F und dieser Resolution Bericht zu 
erstaDen; 

8. beschlltifJt, den Punkt "Regiona1zentrum der Vereinten 
Nationen fIIr Frieden und AbrOstung in Afrika, Regionalzen
trum der Vereinten Nationen fIIr Frieden und AbrlIstnng in 
Asien und im Pazifik und Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen fIIr Frieden, AbrlIstnng und Entwicklung in Latein
amerikn und in der Karibik" in die vorläufige 'IlIgesordnung 
ihrer filnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

E 

90. Plenarsitvmg 
15. IJeze..mber 1994 

tiBBRElNKOMMBNtlBBR DAS VERBOT DES E1NSATZBS 
VON KERNwAFFEN 

Die Generalversammlung, 

davon Uberz.eugt, daß der Einsatz von Kernwaffen die 
größte Gefahr fIIr den Fortbestand der Menschheit darstellt, 

sowie davon Uberz.eugt, daß ein multilaterales tiberein
kommen Ober das Verbot des Einsatzes oder der Androhung 
des Einsatzes von Kernwaffen die internationale Sicherheit 

sUlrken und zur Schaffung eines Verband1UOgskJ/mas beitragen 
wUrde, das zur endgOltigen Beseitigung der Kernwaffen fiIbrt, 

mit Genagtuung ober den am 3. 1anuar 1993 in Moskau 
unterzeichneten Vertrag zwischen der Russjschen Föderation 
und den Vereinigten Staaten von Amerika Ober die weitere 
Reduzierung und Begrenzung der strategischen Offensivwaf
fen, mit dem Ziel, bis spliIesIeDs zum 1ahr 2003 die strategi
schen Waft'enbestiInde auf insgesamt ma,.;mal 3.500 dlsIozier. 
te strategische ClefechIskI!pfe fIIr jede Seite zu reduzieren, 

sich dessen bewqJIt, daß die jIIngsten Maßnahmen der 
Russischen Föderation und der Vereinigten Staaten von 
Amerika zur Reduzierung ihrer Kernwaffen sowie zur Bes
serung des internationalen Klimas zu dem Ziel der voll
stlIndigen Beseitigung der Kernwaffen beitragen klInnen, 

unter Hinweis darauf, daß es iiI Ziffer 58 des SchlnBdoku
ments der zehnten Sondertagung der Genendversammlung 
heißt", alle Staaten sollten aktiv an den Bemühungen teilha
ben, in den intemationaIen Beziehungen zwischen den Staaten 
Bedingungen zu schaJfen, unter denen ein Kodex des friedli
chen. Verhaltens der Staaten in internationalen AngeJegenhei
ten vereinbart werden klInnte und die den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes von Kernwaffen fflwschlieBen wIIrden, 

erneut erlc/.lJmrd, daß jeder Einsatz von Kernwaffen eine 
Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und ein Ver
brechen gegen die Menscblichkeit wIIre, wie sie in ihren 
Resolutionen 1653 (XVI) vom 24. November 1961, 33/71 B 
vom 14. Dezember 1978, 34183 G vom 11. Dezember 1979, 
35/152 D vom 12. Dezember 1980 und 36/92 I vom 
9. Dezember 1981 erklärt hat, 

betonend, daß ein internationales Obereinkommen ein 
Schritt in Richtung auf die vollstllndige Beseitigung der 
Kernwaffen wIIre, der zur allgemeinen und vollstllndigen 
AbrlIstnng unter strikter und wirksamer internationaler 
Kontrolle fflhren wUrde, 

mit BedauemfeststeUend, daß die AbriIstungskonf auf 
ihrer 'Ihgung 1994 Dicht in der Lage war, Verbarul!ungen Ober 
dieses Thema zu filhren, 

1. wiedetlwll ihr EmlChen an die AbrlIstnngskunferenz, 
gegebenenfalls ausgehend von dem in der Anlage zu dieser 
Resolution enthaltenen Entwurf eines Obereinkoiiunen Ober 
das Verbot des Einsatzes von Kernwaffen vorrangig Verhand
lungen aufzllnehmen, um Einigung Ober ein internationales 
~mmen Ober das Verbot des Binsatzes oder der 
Androhung des Einsatzes von Kernwaffen unter allen Um
stllnden zu erzielen; 

2. emlCht die AbrOstungakunferenz, der Genendver
sammlung Ober die Ergebnisse dieser Verhandlungen Bericht 
zu erstaDen. 

ANLAGE 

90. Plenar8/tzImg 
15. Dezember 1994 

Entwurf eInes tiberemkommeus Ober das Verbot des 
Elnspfzes von Kernwaffen 

Die Vertragsstaaten dieses Oberefnkommens, 

hOckst beunruhigt Ober die Bedrohung, die die ExIstenz 
von Kernwaffen fIIr den Fortbestand der Menschheit darstellt, 
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aberzeugt, daß jeder Einsatz von Kernwaffen eine Verlet
zung der Charta der Vereinten Nationen und ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit ist, 

sowie aberzeugt, daß dieses Übereinkommen ein Schritt zur 
voIlstllndigen Beseitigung der Kernwaffen wäre und schließ
lich zu aI\gemeiner und vollslllndiger AbrOstung unter strenger 
und wirksamer internationaler Kontrolle fIIhren wIIrde, 

entschlossen, die Verhandlungen zur VerwirkIichun,g dieses 
ZieJs weiterzufllbren. 

sind wie folgt aberelngelwmmen: 

Artlkell 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens verpflichten 
sich feierlich, unter keinen Umständen Kernwaffen ein
zusetzen oder ihren Einsatz anzudrohen. 

Artikel 2 

Dieses Obereinkonnnen gilt auf unbegrenzte Zeit 

ArtIkel 3 

1. Dieses Übereinkommen liegt fiIr alle Staaten zur 
Unterzeichnung auf. Ein Staat, der das 0bereinJr0mmen vor 
seinem Inkrafttreten gemäß Absatz 3 nicht unterzeichnet hat, 
kann ihm jedeIzeit beitreten. 

2. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch 
die Unterzeichnerstaaten. Die Ratifikations- oder Beitritts
urkunden werden beim Genera1sekretiir der Vereinten Natio
nen hinterlegt 

3. Dieses Übereinkommen tritt in Kraft, sobald fftnfund
zwanzig Regierungen, einschließlich der Regierungen der fIInf 
Kernwaffenstsaten, ihre Ratifikationsurkunden gemliß Ab
satz 2 hinterlegt beben. 

4. Für Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
nach Inktafuxeten dieses Übereinkommens hinterlegt wird, tritt 
es mit Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in 
Kraft. 

5. Der Verwabrer unterrichtet umgehend alle Unterzeich
nerstaaten und beitretenden Staaten über den Zeitpunkt einer 
Unterzeichnung, den Zeitpunkt der Hinterlegung einer 
RatifiJrntimls.. oder Beitrittsnrlamd, den Thg des Inktafuxetens 
dieses Übereinkommens sowie über den Eingang anderer 
Mitteilungen. 

6. Dieses Übereinkommen wird vom Verwahrer gemäß 
Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen registriert. 

Artikel 4 

Dieses Obereinkommen, dessen arabischer, chinesischer, 
engIischer, französischer, russiscber und spanischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindIich ist, wird beim Generalsekretlir der 

. Vereinten Nationen hinterlegt, der den Regierungen der 
Unterzeichnerstaaten und beitretenden Staaten gehörig 
beglaubigte Abschriften übermittelt 

Zu URKUND DESSEN beben die von ihren Regierungen 
hietzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses am __ des 
1ahres neunzehnhundertund_ in_ zur Unterzeich· 
nung aufgelegte Übereinkommen unterzeichnet 

41Jm. 'OberprilfoDg der DurdlfIibnmg der Empfebbm
sen und BesrJiIIIsR der zelmfen Sondertagung der 
GeneralversammInng 

A 

BERICIIT DER ABROSTUNGSKOMMISSION 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des' 1ahresberichts der AbtOstnngs
kommissionM, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/54 A vom 9. De
zember 1992, 47/54 G vom 8. April 1993 und 48177 A vom 
16. Dezember 1993, 

In Anbetracht der der AbrOstungBommission zugedachten 
Rolle und des Beitrags, den sie durch die Prnfung und Vorlage 
von Empfehlungen zu verschiedenen Problemen auf dem 
Geb!et der AbtOstnng und durch die Förderung der Durch
führung der von der Generalversammlung auf ihrer zehnten 
Sondertagung verabschiedeten einschlilgigen Beschlüsse 
leisten soll, 

Kenntnis nehmend von den verschiedenen Anregungen 
betreffend Fragen, die die Abrüstungskommission zu einem 
geeigneten Zeitpunkt behandeln könnte, SO insbesondere auch 
von der Anregung, das Thema "Die Rolle von WISSenschaft 
und Technik im Kontext der internationalen Sicherbeit, der 
Abrüstung und anderer damit zusammenhängender Gebiete" 
erneut zu behandeln, 

1. nimmt Kenntnis von dem 1ahresbericht der Abrü
stnngskomm is.9ion; 

2. stellt mit Bedauern fest, daß die Abrüstungskom
mission im Rahmen ihres Thgesordnungspunktes "Die Rolle 
von WlllSeDSChaft und Technik im Kontext der internationalen 
Sicherheit, der Abrüstung und anderer damit zusammenhän
gender Gebiete", dessen Behandlung 1994 abgeschlossen 
wurde, keine Einigung über Richtlinien und Empfehlungen 
erzielen konnte; 

3. stellt fest, daß die Abrilstungskomutission ihren 
Thgesordnungspunkt "Prozeß der nnklearen Abrüstung im 
Rahmen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
mit odem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen", dessen 
Behandlung 1995 abgeschlossen werden 8011, weiter behandelt 
hat; 

4. stellt aqfJetriemfest, daß die AbtOstnngskommission 
einen vorläufigen C.et!ankenamtt!!lIsch über ihren Thges
ordnungspunkt "lnternationale Waffentransfers, unter be
sonderem Hinweis auf die Resolution 46/36 H der Generalver
sammlung vom 6. Dezember 1991" abgebaIten hat; 

5. erkllirt erneut, wie wichtig es ist, den Dialog und die 
Zusammenarbeit zwischen dem Ersten Ausschuß, der Abrü
stungskommission und der AbtOstnngskonferenz weiter zu 
verstärken; 

6. bekr4ftigt Q/(ßenIem die Rolle der AbriIstungskomm 
sion als fachlich spezialisiertes Beratungsgremium innerbaIb 

.. 0jfItie1/es ProtolwU der GeneralverslJ1lllllhmg, NBllIIIIIUMerdga 
Tagung. Beiloge 42 (A/49/42). 




